
E n t wu r f  

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten (Emissionszertifikategesetz – EZG), BGBl. I Nr. 
46/2004, geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Emissionszertifikategesetz, BGBl. I Nr. 46/2004, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 6 vorletzter Satz lautet:

„Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft stellt auf Antrag des 
Inhabers mit Bescheid fest, dass eine Anlage nicht als stillgelegt gilt, wenn der Inhaber nachweisen kann, 
dass der Emissionsrückgang durch Klimaschutzmaßnahmen, wie den Umstieg auf Biomasse, auf einen 
temporären Produktionsausfall oder die wesentliche Verlagerung der Produktion auf andere Anlagen 
desselben Inhabers zurückzuführen ist.“

2. § 5 Abs. 5 erster Satz lautet:

„Die Behörde hat innerhalb von fünf Monaten ab der Einreichung des Antrags oder, falls die vorgelegten 
Unterlagen nicht den Anforderungen des Abs. 1 Z 1 bis 4 entsprechen, ab Vorliegen der vollständigen 
Antragsunterlagen zu entscheiden.“

3. § 6 erster Satz lautet:

„Der Inhaber einer gemäß § 4 genehmigten Anlage hat der Behörde alle geplanten Änderungen der Art 
oder Funktionsweise der Anlage oder der Maßnahmen zur Überwachung der Ermissionen der Anlage 
sowie eine Erweiterung der Anlage anzuzeigen, die eine Aktualisierung der Genehmigung zur Emission 
von Treibhausgasen erfordern könnten.“

4. Dem § 10 wird folgender Absatz 2  angefügt; der bisherige Text wird zu Abs. 1:

„(2) Für die Zulassung von unabhängigen Prüfeinrichtungen und Einzelprüfern sind von diesen fol-
gende Verwaltungsabgaben zu entrichten:

1. Für die Zulassung als unabhängige Prüfeinrichtung
a) als Grundgebühr 1 000 €, 

 b) für jedes fachkundige Mitglied der unabhängigen Prüfeinrichtung 1 000 €; 
 2. Für die Zulassung als Einzelprüfer 1 700 €; 
 3. Für die Durchführung einer mündlichen Prüfung pro Person 1 000 €. 

Für zugelassene Umweltgutachterorganisationen und Einzelgutachter gemäß Umweltmanagement-
gesetz, BGBl. I Nr. 96/2001, sowie für Organisationen, die als unabhängige Prüfeinrichtung für Joint 
Implementation gemäß Artikel 6 Kyoto-Protokoll oder für Clean Development Mechanism gemäß Artikel 
12 Kyoto-Protokoll zugelassen sind, gilt abweichend von Z 1 lit a eine Grundgebühr von 500 €.

(3) Für die Durchführung der Aufsicht über unabhängige Prüfeinrichtungen und Einzelprüfer sind 
von diesen Verwaltungsabgaben zu entrichten, die vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen entsprechend dem 
damit verbundenen Verwaltungsaufwand in Pauschalbeträgen mit Verordnung festzulegen sind.“



5. § 17 Abs. 3 lautet:

„(3) Inhaber von Anlagen erhalten die Emissionszertifikate solange zugewiesen, wie die Genehmi-
gung gemäß §§ 4 oder 6 aufrecht ist. Emissionszertifikate, die aufgrund der Stilllegung einer Anlage 
gemäß § 4 Abs. 6 nicht mehr vergeben werden, sind der Reserve gemäß § 11 Abs. 4 zuzuführen. Emissi-
onszertifikate, die auf das Konto der Anlage gebucht wurden, bevor der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft Kenntnis von der Stilllegung der Anlage erhält, sind vom Anlageninhaber zurückzugeben. 
Abweichend davon kann der Inhaber einer Anlage, die gemäß § 4 Abs. 6 als stillgelegt gilt, beantragen, 
dass die für die Anlage für die weiteren Jahre der jeweiligen Periode gemäß § 11 Abs. 1 zugeteilten Emis-
sionszertifikate auf eine Anlage, die nach dem in § 11 Abs. 7 genannten Termin genehmigt wird, maximal 
im Ausmaß der entsprechenden Anlagenkapazität übertragen werden können, unter gleichzeitigem Ver-
zicht auf die Zuteilung von Emissionszertifikaten aus der Reserve für neue Marktteilnehmer gemäß § 11 
Abs. 4. Über einen entsprechenden Antrag auf Übertragung ist vom Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Bescheid abzusprechen. Im Fall der Genehmigung ist eine 
Zuteilung aus der Reserve für die neue Anlage auszuschließen. Wenn der Anlageninhaber nachweist, dass 
die stillgelegte Anlage durch eine neue Anlage ersetzt wird, die keine oder keine erheblichen Emissionen 
von Treibhausgasen verursacht und keine Genehmigung gemäß § 4 benötigt, kann der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Bescheid erkennen, dass die zugeteilten 
Emissionszertifikate dem Anlageninhaber für die weiteren Jahre der Periode weiterhin zugewiesen wer-
den.“

6. § 26 Z 2 lautet:

„2. In allen anderen Fällen ist die nach den Verwaltungsvorschriften des Bundes für die Anlagenge-
nehmigung zuständige Behörde zur Erteilung der Genehmigung zuständig. Falls hinsichtlich einer Anlage 
gemäß § 3 Z 4 mehrere Behörden zuständig sind, ist das Verfahren gemäß §§ 4 und 6 von der Bezirks-
verwaltungsbehörde durchzuführen.“


